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Skatepark eröffnet
Am 24. Juli eröffnete Erste Bürgermeisterin
Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Skate-
rinnen und Skatern aus Mannheim und Umge-
bung den neuen Skatepark am Schnickenloch.
Die moderne Betonbauweise sorgt für glatte
Oberflächen, die bestens zum Skaten geeig-
net sind.

Die alte Skateanlage auf dem Pfalzplatz war
in die Jahre gekommen und musste zuletzt
einer Kindertagesstätte Platz machen. Des-
halb haben die Kinder und Jugendlichen bei
der 68DEINS! Kinder- und Jugendversamm-
lung Lindenhof 2021 auf den großen Bedarf an
Möglichkeiten zum Skaten im Lindenhof und
Almenhof aufmerksam gemacht. Der Stadt-
raumservice griff das Anliegen auf und be-
gann mit der Planung. Die Kinderbeauftragte
der Stadt suchte mit den Lindenhofer Jugend-
lichen einen geeigneten Standort und entwi-
ckelte mit der Initiative SAM (Skater aus
Mannheim) ein Angebot, das auch für BMXer
interessant ist. Gebaut wurde von Februar bis
Juli. Jetzt ist der Skatepark fertig und wurde
bei der Eröffnung rege in Betrieb genommen.

Pretzell erwähnte auch die anderen Plätze
in der Stadt: „Neben den kleinen Skateanla-
gen in vielen Stadtteilen hat Mannheim nun
den vierten größeren Skatepark. Zudem an ei-
nem besonders schönen Ort, direkt an den
Rheinwiesen. Der Stadtraumservice hat rund
210.000 Euro investiert und ich freue mich,
dass wir damit diese Möglichkeit geschaffen
haben, draußen zu sein, Sport zu treiben und
sich zu treffen.“ Zudem hat die Stadt in den
letzten Jahren zwei große Skateparks in Schö-
nau und auf dem Taylor-Areal gebaut sowie
fünf Skateanlagen in weiteren Stadtteilen:
Bürgerpark (Feudenheim), Im Rott (Käfertal),
Alberichstraße (Neckarau), Hellmertstraße
(Rheinau Casterfeld) und am Seckenheimer
Wasserturm.

Seit 2023 trägt die Stadt Mannheim das Sie-
gel „Kinderfreundliche Kommune“ und setzt
damit noch konsequenter die UN-Kinderrech-
te um. Für Mannheim ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, gemeinsam mit Kindern und Ju-
gendlichen zu planen und sie an kommunalen
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

Erfolgreicher Hitzeaktionstag
Vergangene Woche veranstaltete die Stadt
Mannheim einen Hitzeaktionstag, um auf die
Themen Hitze und Gesundheit aufmerksam zu
machen. Am Marktplatz kamen zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger bei einem kalten Ge-
tränk zum Thema Hitzeschutz ins Gespräch.
Außerdem konnten sie bei einer Schnitzeljagd
die Trinkwasserbrunnen kennenlernen und
dabei wichtige Informationen zum Trinkwas-
ser erfahren.

„Wie wichtig es ist, über Hitze zu sprechen,
merken wir nicht nur alle am eigenen Empfin-
den, sondern das verdeutlichen uns auch die
Zahlen. Letztes Jahr wurden an der innerstäd-
tischen Klima-Messstation in der Schlossgar-
tenstraße beispielsweise 38 Hitzetage über 30
Grad und 27 Tropennächte über 20 Grad ge-
messen. Hier versuchen wir als Stadt mit viel-
fältigen Maßnahmen wie beispielsweise Be-
grünung und Entsiegelung entgegenzuwirken.
Auch der 2021 erarbeitete Hitzeaktionsplan,
der mittlerweile vielen Kommunen als Vorbild
dient, ist wichtig, um die Bevölkerung auf die
Gefahren von Hitze hinzuweisen und zu
schützen“, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr.
Diana Pretzell.

Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert:
„Besonders wichtig ist der Hitzeschutz für hit-
zevulnerable Personen. Dazu gehören zum
Beispiel ältere und pflegebedürftige Men-
schen, Säuglinge und Kleinkinder, chronisch
und psychisch Kranke, Menschen mit körperli-
cher oder geistiger Behinderung, suchtkranke
und wohnungslose Menschen. Sie brauchen
unseren besonderen Schutz. Zusätzlich zu der
Veranstaltung hier auf dem Marktplatz finden
deshalb auch viele weitere Aktionen in ver-
schiedenen Einrichtungen statt, um auf die
Wichtigkeit des Themas in der ganzen Stadt
aufmerksam zu machen.“

Am Stand gab es neben dem Thema Hitze-
schutz auch Informationen zur neuen Baum-
erfassungs-App des EU-Projekts Urban ReLe-
af. Mithilfe der App können ganz einfach wert-
volle Informationen über die Mannheimer
Stadtbäume erfasst und im städtischen Baum-
kataster aufgenommen werden. So können al-
le mithelfen, Mannheim grüner zu gestalten
und besser an den Klimawandel anzupassen.
Mehr Informationen unter: www.mann-

heim.de/urban-releaf.
Zusätzlich zur Veranstaltung auf dem

Marktplatz gab es weitere Aktionen in ver-
schiedenen Einrichtungen, um auf die Wich-
tigkeit des Themas aufmerksam zu machen. So
wurden beispielsweise in den städtischen Kin-
derhäusern oder im Hort an der Käthe-Koll-
witz-Grundschule mit den Kindern Fächer be-
malt und dabei zum Thema Hitzeschutz sensi-
bilisiert.

Durchgeführt wurde die Veranstaltung vom
Fachbereich Klima, Natur, Umwelt, dem Fach-
bereich Jugendamt und Gesundheitsamt so-
wie dem Local Green Deal der Stadt Mann-
heim.

Der Mannheimer Hitzeaktionsplan hat fol-
gende Ziele definiert:

- gesundheitliche Beeinträchtigungen und
Mortalität in der Bevölkerung durch Hitze und
Hitzewellen weitgehend vermeiden;

- das thermische Wohlbefinden der Bürge-
rinnen und Bürger erhöhen bzw. mindestens
stabilisieren;

- die Hitzeresilienz der Bevölkerung stei-
gern;

- einer Überlastung des Gesundheitssys-

tems entgegenwirken;
- alle Mannheimerinnen und Mannheimer

gegenüber Gefahren durch Hitzewellen sensi-
bilisieren.

Im Rahmen des Hitzeaktionsplans wurde
für das Stadtgebiet eine interaktive Karte mit
kühlen Orten erstellt. Sie dient dazu, Men-
schen die Verfügbarkeit von kühlen Orten an-
zuzeigen, um diese besonders an heißen Ta-
gen zum Abkühlen und zum Erholen zu nut-
zen.

Es gibt viele einfache und effektive Möglich-
keiten, um sich und andere bei Hitze zu schüt-
zen. Neben präventiven, also vorsorgenden,
gibt es akute Maßnahmen, wenn die Hitze be-
reits eingetreten ist. Wichtig ist vor allen Din-
gen, ausreichend zu trinken und sich im Schat-
ten aufzuhalten. Bei Vorerkrankungen ist es
zudem angeraten, ärztlichen Rat aufzusuchen.

In einer Hitzebroschüre sind die wichtigs-
ten Informationen zusammengefasst.
Sie ist unter www.mann-
heim.de/hitzeschutz sowie in
gedruckter Form an verschiede-
nen Stellen im Stadtgebiet zu
finden.

Katzenschutzverordnung mit
Kastrationspflicht ab Oktober

Noch bis 1. Oktober haben Katzenhalterin-
nen und Katzenhalter in Mannheim Zeit, ihre
Freigängerkatzen kastrieren zu lassen. Denn
dann tritt die vom Gemeinderat im März be-
schlossene Änderung der seit 22. Juni 2023
geltenden Katzenschutzverordnung in Kraft.

Konkret bedeutet das für alle, die eine
Freigängerkatze halten, dass diese nicht nur
durch die Implantierung eines elektronisch
lesbaren Mikrochips oder mittels Ohrtäto-
wierung gekennzeichnet sowie im kosten-
freien Haustierregister von Tasso e.V. oder
des Deutschen Tierschutzbundes (FINDE-
FIX) eingetragen werden muss. Die Verord-
nung sieht dann auch eine Kastrationspflicht
vor.

Der Stadt Mannheim ist auf Verlangen ein
Nachweis über die durchgeführte Kastration
sowie Registrierung vorzulegen – zum Bei-

spiel durch die schriftliche Bestätigung des
Tierarztes oder die Rechnung für den opera-
tiven Eingriff.

Kontrollen erfolgen anlassbezogen, wenn
zum Beispiel Katzen als Fundtiere aufgegrif-
fen werden, oder im Rahmen einer tier-
schutzrechtlichen Kontrolle. Sollte es nicht
möglich sein, bei einer aufgefundenen Katze
innerhalb von 48 Stunden eine Halterin oder
einen Halter ausfindig zu machen, kann die
Stadt die Katze kennzeichnen, registrieren
und kastrieren lassen. Sobald die Besitzerin
oder der Besitzer anschließend ausfindig ge-
macht wird, werden die angefallenen Kosten
dort eingefordert.

Die Katzenschutzverord-
nung mit Kastrationspflicht ist
in der Amtsblatt-Ausgabe vom
27. März 2024 zu finden.

Kleingartenwettbewerb
Fünf Mannheimer Kleingarten-Vereine wur-
den von einer breit gefächerten Jury besucht
und traten im Wettbewerb gegeneinander an:
Welche Anlage ist am schönsten gepflegt? Wo
wird von den Gärtnern am meisten für Um-
welt und Artenschutz getan? Dieses Jahr wa-
ren bei dem städtischen Wettbewerb Vereine
mit 80-150 Einzelgärten an der Reihe. Den ers-
ten Platz belegte der Kleingartenverein Heck-
weg (Seckenheim), gefolgt vom Verein der
Gartenfreunde Au (Käfertal) auf dem zweiten
Platz. Der Kleingartenverein Stolzeneck (Rhei-
nau) erreichte den dritten Platz, der Verein der
Gartenfreunde Breitgewann (Feudenheim)
den vierten und der Verein der Kleingartenver-
ein Krähenflügel (Schönau) den fünften Platz.

Den Wettbewerb organisiert die Stadt
Mannheim jedes Jahr gemeinsam mit dem Be-
zirksverband der Gartenfreunde Mannheim.
„Kleingärten sind besondere Orte. Die Stadt
Mannheim ist den Kleingartenvereinen dank-

bar für ihre Arbeit, die oft auch gemeinschaft-
lich erfolgt. Sie schaffen wertvolle Erholungs-
orte für Menschen und Lebensraum für teil-
weise sogar seltene Pflanzen und Tiere. Mit
dem jährlichen Kleingartenwettbewerb wollen
wir das würdigen“, so Erste Bürgermeisterin
Prof. Dr. Diana Pretzell. Kleingärten sind grüne
Orte, die auch Lebensraum für viele Tiere bie-
ten – ein Gewinn für die Artenvielfalt und für
das soziale Miteinander.

Die Wettbewerbsjury besteht aus Vertrete-
rinnen und Vertretern von Naturschutzver-
bänden, Kleingarten-Dachverbänden, Mitglie-
dern des Mannheimer Gemeinderats und Mit-
arbeitenden der Stadtverwaltung. Das Preis-
geld von 1.200 Euro wird entsprechend der er-
reichten Punktezahl auf die Vereine verteilt.
Bei der Preisverleihung im Herbst bekommen
die Vereinsvorstände ihre Urkunden und die
Preisgelder von der Ersten Bürgermeisterin
überreicht.

Gleiserneuerung Paradeplatz:
Aktuelle Umleitung verlängert

Aufgrund der besonderen technischen An-
forderungen bei der Erneuerung des Gleis-
und Weichensystems in der Stadtbahnkurve
von den verlängerten Planken in Richtung
Schloss muss die Sperrung der Stadtbahn-
strecke zwischen den Haltestellen Parade-
platz und MA Rathaus/rem um eine Woche
verlängert werden. Damit bleibt auch die ak-
tuelle Umleitungsphase eine Woche länger –
bis Sonntag, 11. August – bestehen. Der wei-
tere Bauablauf verzögert sich dadurch aber
nicht.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) er-
neuert derzeit die Gleise und Weichen im
Kreuzungsbereich am Paradeplatz und baut
die Haltestelle an den Steigen A und B bar-
rierefrei aus. Die Baumaßnahme wird in fünf

aufeinanderfolgenden Bauphasen durchge-
führt. Seit 22. Juli läuft die Bauphase 2, in der
das Gleis- und Weichensystem von den ver-
längerten Planken kommend erneuert wird.

Die Verlängerung der Bauphase hat aber
keinen Einfluss auf den weiteren zeitlichen
Ablauf der Baumaßnahme. Die folgenden
Bauphasen sollen wie geplant beginnen und
die gesamte Baumaßnahme wie geplant ab-
geschlossen werden.

Über die Umleitungen zu den jeweiligen
Bauphasen informiert die rnv an den Halte-
stellen, in der Fahrplan- und Verbindungs-
auskunft sowie in der rnv Start.Info-App und
auf www.rnv-online.de/sommerbaustellen.
Weitere Informationen zum Bauverlauf gibt
es unter www.rnv-online.de/paradeplatz.

Revisionszeit im Gartenhallenbad
Das Gartenhallenbad Neckarau ist in Revisions-
zeit und bis 25. August für die Öffentlichkeit ge-
schlossen. Währenddessen finden Grundreini-

gung, Instandsetzungsarbeiten und Reparatu-
ren statt. Außerdem unterstützt das Personal
die Kolleginnen und Kollegen in den Freibädern.

Gemeinsam für
Klimaschutz und Artenvielfalt

Beim „Klimahelden“-Wettbewerb war es die-
ses Jahr Aufgabe, die Bedeutung von Biodi-
versität und den Zusammenhang mit dem
Klima darzustellen. Zehn Projekte, von
Grundschule bis zu Kursstufe, von klassen-
übergreifenden Einreichungen bis zu einem
Jugendverein, überzeugten die Jury. Erste
Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell: „Ich
freue mich über die Beteiligung der Kinder
und Jugendlichen, denn es geht um die Zu-
kunft der folgenden Generationen und um
die Zukunft Mannheims. Wir brauchen Enga-
gement für beides, sowohl Hitze- als auch
Artenschutz. Die Einreichungen zeigen ge-
nau das.“ Die Preisverleihung fand Ende Juli
mit Unterstützung der Grünen Schule im Lui-
senpark statt.

Die Projekte wurden von der Klimaschutz-
agentur nach unterschiedlichen Kriterien be-
wertet. Neben Kreativität und Engagement

waren Aspekte wie Langlebigkeit oder Nach-
haltigkeit von Bedeutung. Die erstplatzierte
Johannes-Kepler-Schule studierte bei der
„Aktionswoche der Biodiversität“ einen
Song ein. Die Werken-AG baute Vogelhäuser
und Andere setzten bienen- und schmetter-
lingsfreundliche Pflanzen.

Bei „Grau – Grün – GSR“ verwandelte die
Geschwister-Scholl-Realschule eine graue
Steinwüste in eine Wohlfühloase für Men-
schen und Insekten. Soziale Nachhaltigkeit
griff die GSR durch die Integration einer
VLK-Klasse auf. Die Schülerinnen und Schü-
ler der Vorbereitungsklasse konnten durch
ihre Teilnahme spielerisch viel Deutsch ler-
nen. Dieses Projekt erhielt in der Kategorie
„Weiterführende Schule“ den ersten Platz.

Die SBBZ Wilhelm Busch Schule mit dem
Förderschwerpunkt Lernen wurde in der Ka-
tegorie „Klassenübergreifende Einreichun-

gen“ mit dem ersten Platz gewürdigt. Die
Teilnehmenden gründete eine Klima-AG,
bauten mit der gesamten Schule Hochbeete
sowie eine Kräuterspirale und verstetigten
das Thema mit Hilfe der Projektwoche „Das
Leben ist bunt“. Die Schule macht es sich zur
Aufgabe, das Thema langfristig im Curricu-
lum zu verankern. Einen Fokus auf die Rele-
vanz von Eidechsen legte der Jugendtreff Kä-
fertal in Kooperation mit youngcaritas bei
dem Bau einer Eidechsenburg mit dem Ziel,
den Lebensraum der Eidechsen zu verbes-
sern und die Kinder und Jugendlichen für Ar-
tenschutz und Biodiversität zu sensibilisie-
ren. In der Kategorie „Jugendtreff“ erhielten
sie den ersten Platz.

Auch im nächsten Jahr wird ein Klimahel-
den-Wettbewerb stattfinden. Nähere Infor-
mationen: www.klima-ma.de/klimaheld-in-
nenen-wettbewerb.

Lesewettbewerb „Hoch Hinaus“
Die Zahlen des Lesewettbewerbs für Grund-
schulen „Hoch hinaus“ brechen erneut einen
Rekord. Zum vierten Mal wurde der Wettbe-
werb von der Stadtbibliothek mit Unterstüt-
zung der Initiative RheinNeckarHelden der
VR Bank Rhein-Neckar organisiert. Auch in
diesem Jahr erreichten die Grundschülerin-
nen und -schüler das Ziel, einen Bücherturm
zu erlesen, der so hoch ist wie der Mannhei-
mer Wasserturm.

So übertrafen die Schülerinnen und Schü-
ler der zweiten, dritten und vierten Klassen
ihre Leseleistung vom Vorjahr noch einmal.
In diesem Jahr nahmen noch mehr Schulen,
noch mehr Klassen und noch mehr Schülerin-
nen und Schüler teil, die noch mehr lasen als
zuvor:

133 Schulklassen von 32 Grundschulen be-
deuteten 3.118 teilnehmende Schülerinnen
und Schüler. Der fiktive Bücherturm konnte

um gut 2.000 Titel erweitert werden. 27.381
gelesene Medien wurden somit am Ende des
Lesewettbewerbs erreicht. Aufeinanderge-
stapelt wären diese viereinhalbmal so hoch
wie der Wasserturm und damit ein echter
Wolkenkratzer.

Am 15. Juli ging „Hoch Hinaus“ mit einer
Preisverleihungsfeier in der Kinder- und Ju-
gendbibliothek im Dalberghaus zu Ende. Die
lesefreudigsten Klassen wurden mit einer
Urkunde, Bücher-Gutscheinen und einer
Veranstaltung im Planetarium sowie einem
Schokoladenwasserturm ausgezeichnet.

48 zweite Klassen hatten teilgenommen.
Der erste Platz ging mit 902 gelesenen Medi-
en an die 2b der Käfertalschule. Auf dem
zweiten und dritten Platz folgten die 2b der
Hans-Christian-Andersen-Schule (550 Medi-
en) und die 2b der Schillerschule (539 Medi-
en).

50 dritte Klassen machten bei „Hoch Hin-
aus“ mit. Die 3c der Almenhofschule sicherte
sich mit 800 gelesen Medien den ersten
Platz. Die Klasse 3a der Pfingstbergschule
(492 Medien) und die 3d der Vogelstang-
schule (490 Medien) belegten die Plätze
zwei und drei.

Die 4b der Hans-Christian-Andersen-
Schule las sich mit 727 Medien auf den ersten
Platz unter den 35 teilnehmenden vierten
Klassen. Auf dem zweiten und dritten Platz
folgten die 4b der Käfertalschule (583 Medi-
en) und die 4e der Brüder-Grimm-Schule
(530 Medien).

„Hoch hinaus“ wird seit 2020 für die zwei-
ten, dritten und vierten Klassen aller Mann-
heimer Grundschulen organisiert. Inspiriert
ist der Wettbewerb von der Aktion „Bücher-
türme“ der Kinderbuchautorin Ursel Scheff-
ler.
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Freiwilligentage: Jetzt anmelden
Zusammen anpacken, Spaß haben, Gutes
tun: Vom 21. bis zum 30. September heißt es
zum 9. Mal „wir schaffen was“ bei den Frei-
willigentagen der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Auch in Mannheim gibt es wieder viel-
fältige Projekte, die die Möglichkeit zur Be-
teiligung bieten.

„In der Gemeinschaft Gutes tun – das ist
die Idee der Freiwilligentage. Jede und jeder
kann bei dieser Gelegenheit ganz unverbind-
lich ins Ehrenamt hineinschnuppern und ei-
nen Beitrag zum guten Miteinander in der
Region leisten“, erklärt Oberbürgermeister
Christian Specht. „Deshalb ist Mannheim
schon seit dem ersten Freiwilligentag im Jahr
2008 dabei. Ich wünsche mir, dass auch bei
der neunten Auflage wieder viele Mannhei-
mer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam be-
geistert mitanpacken.“

Von der Reinigungsaktion über handwerk-
liche Projekte oder Urban Gardening bis hin
zur Freizeitgestaltung mit Menschen mit Be-
hinderungen und Projekten zur Integration –
es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich mit
den eigenen Interessen und Fähigkeiten ein-
zubringen und einen eigenen Beitrag zum
Gemeinwohl zu leisten.

„Zückt die Zangen“ heißt es beispielswei-
se bei der Clean-up-Aktion im Käfertaler
Wald am 21. September. Eine „Quasselecke“
für Menschen mit Behinderungen soll bei
der Verschönerung des Erlebnis-Gartens
entstehen, zu der der Verein für Körper- und
Mehrfachbehinderte e.V. (Spastikerverein)
aufruft. Diese und viele weitere Projekte be-
nötigen noch Freiwillige, um erfolgreich um-
gesetzt werden zu können.

„Unser Ziel ist es, Menschen zusammen-
zubringen und das Ehrenamt zu fördern. Da-
mit alle gemeinnützigen Projekte beim Frei-

willigentag in die Tat umgesetzt werden kön-
nen, braucht es viele Freiwillige. Einzelperso-
nen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmit-
glieder – aber natürlich auch Firmenteams
sind daher aufgerufen, sich jetzt für ein Pro-
jekt anzumelden und im September tatkräf-
tig mit anzupacken“, sagt Sarah Schmitt, Be-
auftragte für Bürgerschaftliches Engage-
ment der Stadt Mannheim, die die Freiwilli-
gentage in Mannheim koordiniert und unter-
stützt.

Neben der Arbeitskraft vieler Ehrenamtli-
cher benötigen einige Projekte auch Unter-
stützung in Form von Materialspenden oder
Fachwissen. So würde sich der Sozialdienst
katholischer Frauen Mannheim e. V. über
Know-How im Bereich Werbung freuen – es

soll ein Marketingkonzept für ihr Inklusions-
Café in B 5, 20 erstellt werden. Der Turnver-
ein 1880 Käfertal e.V. ist dankbar für Material
bzw. für Unterstützung von Unternehmen,
die sich mit der Gestaltung von Außenfassa-
den auskennen. Firmen und Privatpersonen,
die auf diese Weise zum Gelingen der Frei-
willigentage beitragen möchten, können
sich ein Projekt aussuchen, das sie unterstüt-
zen möchten oder dafür das Freiwilligentag-
Team ansprechen.

Die Freiwilligentage bieten vielfältige Vor-
teile für alle Beteiligten. Freiwillige können
durch ihren Einsatz etwas bewegen, neue
Kontakte knüpfen und Spaß am gemeinsa-
men Engagement haben. Vereine und Orga-
nisationen profitieren von der zusätzlichen

Aufmerksamkeit und Unterstützung, wäh-
rend Unternehmen durch ihr Engagement
das Gemeinwohl fördern und ihren Team-
geist stärken können. Schulen haben die
Chance, den Zusammenhalt unter den Schü-
lerinnen und Schülern zu fördern und ihnen
die Welt des Engagements näherzubringen.

Die Freiwilligentage wurden dieses Jahr
erstmalig auf zehn Tage verlängert, was zu-
sätzliche Flexibilität und Möglichkeiten für
Beteiligung schafft.

OB Christian Specht freut sich auf die viel-
fältigen Projekte und die rege Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger: „Ich blicke vol-
ler Vorfreude auf die größte ehrenamtliche
Gemeinschaftsaktion der Region. Sie rückt
die Bedeutung von ehrenamtlichem Engage-
ment als wesentlicher Pfeiler demokrati-
scher Grundwerte in den Fokus.“ Er appel-
liert: „Machen Sie mit, werden Sie Teil dieser
bewegenden Erfahrung und setzen Sie ge-
meinsam mit uns ein Zeichen für Solidarität
und bürgerschaftliches Engagement – im
Einsatz für Andere und mit Anderen!“

Auskünfte rund um die Freiwilligentage
geben Sarah Schmitt, Beauftragte für Bür-
gerschaftliches Engagement der Stadt
Mannheim (telefonisch unter 0621/293-9361
oder per E-Mail an sarah.schmitt@mann-
heim.de) und das Wir-schaffen-was-Team
des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar (telefonisch unter 0621/10708-4444
oder per E-Mail an info@wir-schaffen-
was.de).

Weitere Informationen:

Weitere Informationen und
Anmeldung: www.wir-schaf-
fen-was.de

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 5.,
bis Freitag, 9. August, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:

Durlacher Straße – Grenadierstraße
(Erich-Kästner-Schule) – Käfertaler Straße –
Kloppenheimer Straße – Külsheimer Straße –
Lange Rötterstraße – Mallaustraße – Mudau-
er Ring – Mutterstadter Platz – Rheinauer
Ring – Römerstraße (Wallstadtschule) – Wil-
helm-Peters-Straße – Winterstraße (Pfingst-
bergschule) – Zum Herrenried (Käthe-Koll-
witz-Schule)

BürgerserviceFriedrichsfeld
Der Bürgerservice Friedrichsfeld ist ab 1. Au-
gust zu folgenden Zeiten nur noch mit vorhe-
riger Terminvereinbarung geöffnet: Diens-
tag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Don-
nerstag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr. Auf-
grund organisatorischer Notwendigkeiten
mussten die Öffnungszeiten angepasst wer-
den. Alle anderen Bürgerservice-Standorte
stehen zu den üblichen Öffnungszeiten mit
und ohne vorherige Terminvereinbarung zur
Verfügung. Termine können unter
www.mannheim.de/terminreservierung ver-
einbart werden. Das digitale Angebot der
Bürgerdienste gibt es unter www.mann-
heim.de/ digitale-angebote

Straßenbeleuchtung
aufderFriesenheimerInsel

Die Straßenbeleuchtung auf der Friesenhei-
mer Insel wird modernisiert. Die MVV Netze,
die im Auftrag der Stadt Mannheim die Stra-
ßenbeleuchtung betreibt, führt die Arbeiten
aus. Im Rahmen der Sanierung werden an
500 Lichtpunkten die Beleuchtungsmasten
erneuert und die Leuchten auf energieeffizi-
ente, umwelt- und insektenfreundliche LED-
Technik umgerüstet. Die Stadt Mannheim
leistet hiermit einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz. Darüber hinaus erhöht die
Maßnahme die Verkehrssicherheit, da der
Verkehrsraum besser ausgeleuchtet wird.

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung er-
folgt abschnittsweise und soll im ersten
Quartal 2025 abgeschlossen werden. Durch
die Bauarbeiten wird es zu leichten Beein-
trächtigungen im öffentlichen Verkehrs-
raum kommen. Fahrbahnen werden teilwei-
se eingeengt und Parkstreifen können zeit-
weise entfallen. Für Fragen und Anregungen
ist die MVV Netze unter der E-Mail-Adresse
instandhaltung-stromnetze@mvv-netze.de
zu erreichen.

Ferienangebotefür
KinderundJugendliche

Für Kinder und Jugendliche hat der Fachbe-
reich Jugendamt und Gesundheitsamt wie-
der abwechslungsreiche Ferienprogramme
zusammengestellt. Weitere Informationen
gibt es bei den jeweiligen Jugendhäusern un-
ter www.majo.de oder auf der Ferienplatt-
form, auf der verschiedene Träger Angebote
mit und ohne Übernachtung anbieten unter
www.ferienplattform-mannheim.de. Auch
im Nachhaltigkeitsprogramm „Agenda Akti-
on“ der Jugendförderung gibt es spannende
Angebote in den Sommerferien unter
www.kinderundjugendbildung.majo.de/
veranstaltungen.

Familien mit Kindern können in den Som-
merferien ihre Freizeit gemeinsam gestalten,
indem sie die Gutscheine des Familienpasses
nutzen. Den kostenlosen Familienpass gibt
es auf Antrag bei den Bürgerservices vor Ort
oder online unter www.mannheim.de/fami-
lienpass.

STADT IM BLICK

Paten für Staudenflächen gesucht
Auf dem Friedhof in Sandhofen wurden reprä-
sentative Bereiche nahe der Trauerhalle sowie
drei ausgewiesene Flächen an der Friedhofs-
mauer durch Staudenbepflanzungen nachhal-
tig aufgewertet. Für diese drei Flächen suchen
die Friedhöfe Mannheim nun jeweils Patinnen
oder Paten, die sie verlässlich bei der Bewäs-
serung unterstützen und sich um die Pflege
der Flächen kümmern.

Angeregt wurde die Pflanzung der Stau-
denbeete durch den Bezirksbeirat in Sandho-
fen. Immer wieder befinden sich zwischen
Gräbern oder auf freien Friedhofsflächen un-
gepflegte oder brachliegende Flächen, die den

Friedhof optisch abwerten. In einem ersten
Schritt wurden nun drei leerstehende Graban-
lagen mit einer Gesamtfläche von 35 Quadrat-
metern mit 19 verschiedenen Staudensorten
bepflanzt, um den Friedhof ökologisch und
gestalterisch gleichermaßen aufzuwerten.

„Staudenpflanzen sind optimal an die zu-
nehmend heißen und trockenen Sommer in
unseren Breiten angepasst und bieten zahlrei-
chen Insekten und Kleinreptilien rar geworde-
nen Lebensraum und Nahrung“, erklärt Erste
Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und
führt aus, dass „sie gerade auf Friedhöfen eine
sinnvolle Alternative zu Rasenflächen darstel-

len“. Bereits seit einigen Jahren investieren
die Klimaaktiven Friedhöfe Mannheim in die
ökologische und nachhaltige Aufwertung frei-
er Friedhofsflächen und ziehen eine positive
Bilanz: Mit der Aussaat von Wildblumenwie-
sen, dem Errichten von großen Insektenhotels
oder zahlreichen anderen Habitaten und nun
mit der vermehrten Anpflanzung von Stau-
denbeeten werden die Friedhöfe zu immer
grüneren Orten.

Auch wenn die Stauden nach dem ersten
intensiven Angießen bestens auf Hitze und
Trockenheit eingestellt sind – ganz ohne Pfle-
ge und Wasser geht es nicht. Und hier hoffen

die Friedhöfe auf die Unterstützung ihrer Be-
sucherinnen und Besucher. „Die Menschen
identifizieren sich mit ’ihrem’ Friedhof“, so
Andreas Adam, Eigenbetriebsleitung Friedhö-
fe, und ist sich deshalb sicher, dass er auf das
Engagement aus der Bürgerschaft bauen
kann. Interessierte können sich dafür per E-
Mail an sandhofen@friedhof-mannheim.de
wenden.

Perspektivisch soll es nicht bei den drei Flä-
chen auf dem Friedhof in Sandhofen bleiben.
Auch an weiteren Standorten sollen brachlie-
gende und eher triste Flächen durch blühende
Staudenbeete ersetzt werden.

Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung
Die rettungsdienstliche Versorgung der Bür-
gerinnen und Bürger ist in Mannheim im
Bundesvergleich gut gewährleistet. Dennoch
zeigen sich noch Verbesserungspotenziale.
Hieran arbeiten Stadtverwaltung und der Be-
reichsausschuss für den Rettungsdienst
(RDBA) gemeinsam zum Wohle der Bürgerin-
nen und Bürger. Die Betrachtung der Hilfs-
frist hat sich durch das im Juli beschlossene
neue Rettungsdienstgesetz als Folge der
hierzu ergangenen Gerichtsentscheidungen
verändert. Mit Blick auf den zukünftigen
Rechtsrahmen haben die Stadt Mannheim
und der RDBA nun eine Vereinbarung ge-
schlossen.

„Wir sind uns einig, dass wir reagieren
müssen. Die geänderte Betrachtungsweise
hinsichtlich der Hilfsfrist führt zu einem er-
heblichen Mehraufwand im Bereich Personal
und Fahrzeuge. Beides ist am Markt nicht un-
mittelbar verfügbar. Daher haben wir uns in
einem ersten Schritt über Maßnahmen ver-
ständigt, die realistisch umsetzbar sind und
kurzfristig zu einer spürbaren Verbesserung
für die Bürgerinnen und Bürger führen“, so
Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen.

So soll bereits in den nächsten drei Mona-
ten ein zusätzlicher Rettungstransportwa-
gen am Standort Käfertal vorgehalten wer-
den. Ein weiteres Fahrzeug am Standort Lag-

erstraße ergänzt diese Vorhalteerweiterung
innerhalb von sieben Monaten. Innerhalb
von 12 Monaten soll das auf der Hauptfeuer-
wache in Neckarau stationierte Notarztein-
satzfahrzeug rund um die Uhr verfügbar sein.
Die Einrichtung einer Rettungswache im
Stadtteil Casterfeld sowie die Installation ei-
nes Rettungswagens dort wurden beschlos-
sen. Darüber hinaus wird auch an einer Aus-
fallkonzeption zur Kompensation von Ret-
tungsfahrzeugausfällen sowie an weiteren
Maßnahmen gearbeitet.

„Wichtig ist es, die Realität und die Rechts-
lage in Einklang zu bringen. Diese Vereinba-
rung wurde von Stadt und dem Bereichsaus-

schuss in konstruktiver Zusammenarbeit
entwickelt. Die Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger ist uns ein großes Anliegen. Wie
die aktuelle Berichterstattung zeigt, liegen
wir in Mannheim über dem Bundesdurch-
schnitt und arbeiten gemeinsam daran, noch
besser zu werden“, so Joachim Schmid, Vor-
sitzender des Bereichsausschusses für den
Rettungsdienstbereich Mannheim.

Im Zuge der jährlichen Fortschreibung des
Rettungsdienstbereichsplans werden die
Auswirkungen analysiert und gegebenen-
falls nachgesteuert. Ziel ist es, die sehr gute
Versorgungssituation weiterhin zu gewähr-
leisten.

Jugendtreff Luzenberg feierlich eröffnet
Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat mit
der Eröffnung des neuen Jugendtreffs an der
Adresse Spiegelfabrik 22 endlich ein festes
Zuhause im Stadtteil Luzenberg.

„Wir verfolgen seit mehr als 20 Jahren das
Ziel, Kindern und Jugendlichen in allen Sozi-
alräumen Mannheims niedrigschwellige, gut
erreichbare Angebote zu machen und ihnen
einen Treffpunkt zu bieten“, erklärte Bürger-
meister Dirk Grunert. „Mit diesem neuen Ju-
gendtreff haben wir nun einen modernen
und einladenden Anlaufpunkt für junge Men-
schen mit viel Potenzial. Allen, die sich teil-
weise über viele Jahre für die Realisierung
des Jugendtreffs eingesetzt haben, danke ich
ganz herzlich für ihr Engagement – den poli-
tischen Vertreter*innen und der Verwal-
tung, allen Unterstützer*innen im Stadtteil,
allen Sozialpädagog*innen und den Jugendli-
chen selbst.“

Bürgermeister Ralf Eisenhauer: „Ich bin
sehr dankbar, dass der Fachbereich Bau- und
Immobilienmanagement durch eine Investi-
tion in Höhe von fast drei Millionen Euro ein
großartiges, modernes und begrüntes Ge-

bäude für die Jugend vor allem auf dem Lu-
zenberg bereitstellen konnte. Wir unterstüt-
zen dauerhaft die Jugendarbeit mit jährlich
100.000 Euro, indem wir der Diakonie die
Räume mietfrei überlassen.“

Für das rund 200 Quadratmeter große
neue Gebäude wurde aus dem Freigelände
des Kinderhauses Luzenberg in der Spiegel-
fabrik 25 ein Teil des Grundstücks herausge-
löst und eine Rückwand aus Leichtbeton er-
richtet, an die sich das Gebäude anlehnt. So
kann die unbebaute Fläche zusammenhän-
gend als Innenhof genutzt werden und dient
unter anderem als Spielfläche. Das Dach wur-
de über eine Treppe erschlossen und steht
als zusätzliche Freifläche für diverse Freizeit-
aktivitäten oder als Ort zum Ausruhen zur
Verfügung. Die Dachfläche ist teilweise be-
reits begrünt. Ein erweiterter, balkonartiger
Umlauf auf dem Dach ermöglicht den Aus-
blick von oben auf den Innenhof.

Bereits 2016 fasste die Stadtverwaltung
Mannheim auf Grundlage einer Machbar-
keitsstudie den Entschluss für den einge-
schossigen Neubau. Infolgedessen wurden

Jugendliche aus der Neckarstadt-West und
dem Luzenberg im Rahmen eines Workshops
in die Ausgestaltung des Jugendtreffs mit-

einbezogen. Die qualitativen und quantitati-
ven Ergebnisse aus dem Workshop und der
Machbarkeitsstudie waren letztendlich
Grundlage für die Auslobung des planeri-
schen Wettbewerbs. Aus dessen Preisgericht
ging 2019 der Entwurf von Storch + Federle
Architekten aus Mannheim als Sieger hervor.

Der Jugendtreff wird sich in Zukunft durch
seine flexible Nutzung für unterschiedliche
Altersgruppen und Verwendungszwecke
auszeichnen. Damit ist sichergestellt, dass
das Gebäude auch zukünftigen Nutzergrup-
pen und deren Ansprüchen an offene Ju-
gendarbeit gerecht werden kann. Mit dem
geschützten Vorbereich, der ein lebendiges
Bespielen des Hauses auf allen Ebenen – in-
nen wie außen – ermöglicht, wird der Jugend-
treff ein funktionaler und einladender Ort
für Kinder und Jugendliche auf dem Luzen-
berg.

Das Diakonische Werk lädt interessierte
Bürgerinnen und Bürger am
Samstag, 10. August, ab 14 Uhr
zum Tag der offenen Tür in den
Jugendtreff Luzenberg ein.
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Bernhard Boll: Digitales, klima-
neutrales und sauberes Mannheim

Seit 2019 Stadtrat der SPD-Gemeinderats-
fraktion, bin ich zukünftig Sprecher für Si-
cherheit und Ordnung, Umwelt, Klima, Ener-
gie und Digitalisierung. So setze ich mich un-
ter anderem dafür ein, die Stadt sicherer und
sauberer zu machen und die Digitalisierung
Mannheims voranzubringen. Dazu gehört die
Fortentwicklung der digitalen Infrastruktur,
da sie ein Erfolgsfaktor für die Bewältigung
der vielfältigen kommunalen Aufgaben ist.

Die größte Herausforderung unserer Zeit
ist der Klimawandel. Mannheim hat sich das
Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein.
Auf diesem Weg setzen wir als SPD auch auf
die notwendige Unterstützung durch Bund
und Land. Wichtige Schritte sind Flächen zu
entsiegeln, zusätzliche Begrünung an Fassa-

Serie: Die SPD-Stadträtinnen und Stadträte stellen sich vor
den und auf Dächern zu schaffen und erneu-
erbare Energien voranzubringen. Wir for-
dern, dass der Umstieg auf klimafreundliche
Wärme und Energie dabei sozial gerecht um-
gesetzt wird, zum Beispiel in dem bei der
Neuplanung der städtischen Wärmeversor-
gung insbesondere Haushalte mit geringem
und mittlerem Einkommen möglichst schnell
und flächendeckend versorgt werden.
Für die Stadtbezirke Neckarau und Secken-
heim bin ich Ihr Ansprechpartner.
Sie haben Fragen an mich oder Anregungen?
Dann melden Sie sich per Kontaktformular
auf www.spdmannheim.de, telefonisch un-
ter 0621/293-2090 oder per E-Mail:
spd@mannheim.de.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT Für Blutspenden ausgezeichnet
47 Bürgerinnen und Bürger haben sich an den
Blutspendeaktionen des DRK-Blutspende-
dienstes Baden-Württemberg / Hessen vom
1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 betei-
ligt. Für ihren großen Einsatz für andere Men-
schen erhielten sie bei einem Empfang im
Rathaus die goldene Ehrennadel des DRK so-
wie Urkunden, die ihnen der Leiter des
Mannheimer Gesundheitsamts Dr. Peter
Schäfer überreichte.

„In einer Zeit, in der das Gesundheitssys-
tem vor enormen Herausforderungen steht,
ist es wichtiger denn je, Menschen zu haben,
die bereit sind, uneigennützig zu handeln und
ihr Blut zu spenden. Ihre kontinuierliche Un-
terstützung hilft nicht nur, Leben zu retten,
sondern stärkt auch unser Gesundheitssys-
tem insgesamt“, würdigte Dr. Schäfer das En-
gagement der Spenderinnen und Spender.

Die Ehrennadel in Gold und Urkunden für
50 Spenden wurden an Nils Keßler und Karl
Merkle verliehen. Dr. Jochen Rasch wurde im
Rathaus für insgesamt 100 Spenden geehrt.
Lars Kötel erhielt die Ehrung für insgesamt
125 Spenden und Harry Zepp, der bereits seit
1970 aktiv Blut spendet, konnte sogar 200
Spenden vorweisen. Die nicht anwesenden
Spenderinnen und Spender sowie diejenigen
mit den Ehrungsstufen für 10, 25 und 50 Spen-

den erhielten die Urkunden per Post mit ei-
nem Begleitschreiben des Oberbürgermeis-
ters.

Prof. Dr. Harald Klüter, Institutsdirektor
des Instituts für Transfusionsmedizin und Im-
munologie des DRK-Blutspendedienstes Ba-
den-Württemberg / Hessen, dankte in seiner
Ansprache der Stadt Mannheim dafür, dass
sie mit der Veranstaltung das Engagement
der Spenderinnen und Spender würdigt. „Ihr
Dienst am Gemeinwohl ist für die Gesell-
schaft unersetzlich, denn Blut kann noch im-
mer nicht künstlich hergestellt werden – und
das voraussichtlich noch lange Zeit“, sagte er.

Dr. Peter Schäfer appellierte an alle Bürge-
rinnen und Bürger, ebenfalls mitzuhelfen, Le-
ben zu retten und selbst Blutspenderin und
Blutspender zu werden. Durch eine Gesetzes-
änderung seien die bisher geltenden Alters-
grenzen für Blutspenden aufgehoben wor-
den. Damit könnten jetzt auch Menschen, die
bisher von der Blutspende ausgeschlossen
worden seien, Blut spenden. Der Spender-
kreis habe sich damit erweitert, begrüßt Dr.
Schäfer die Änderungen. Diese Entwicklung
wird allen Patientinnen und Patienten zugu-
tekommen, die auf Blutspenden angewiesen
sind und damit das gesamte Gesundheitssys-
tem stärken.

Öffentliche Ausschreibungen
der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterla-

gen kostenfrei abrufen.

SatzungzurÄnderungderSatzungderStadtMannheimüberdieErhebungvonGebühren für
öffentliche Leistungen ausgenommenBenutzungsgebühren

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), der §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes
für Baden-Württemberg vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249), und des § 4 Abs. 3 des Landesgebührenge-
setzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom
21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 185) hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 23. Juli 2024 folgende
Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen aus-
genommen Benutzungsgebühren vom 19. Dezember 2006, zuletzt geändert durch Satzung vom
16. Mai 2023, wird wie folgt geändert:
Die laufenden Nummern 3 bis 3.9.1 des als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnisses für öffent-
liche Leistungen der Stadt Mannheim als untereVerwaltungsbehörde (Gebührenverzeichnis 2) wer-
den wie folgt gefasst:

Artikel 2
Diese Satzung tritt am 01. August 2024 in Kraft.

Mannheim, den 01.08.2024
Christian Specht
Oberbürgermeister 15B008

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Mannheim geltend gemacht worden
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.

Bekanntmachung über die Durchführung desVolksbegehrens
„Landtag verkleinern“ über das

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verkleinern“ über das „Gesetz zur Ände-
rung des Landtagswahlgesetzes“ durchgeführt.

Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung er-
folgen.

1. Bei der freien Sammlung, die amMontag, 12. August 2024 beginnt, besteht die Möglichkeit,
sich innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, also bisDienstag, 11. Februar 2025, in von
denVertrauensleuten desVolksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungs-
blätter zur Unterstützung des Volksbegehrens einzutragen.

Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte auf dem Eintragungsblatt den
Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den
Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich und handschriftlich zu unterschreiben.
Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintragungsblattes
die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.

Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig erkennen lassen, weil sie z. B.
unleserlich oder unvollständig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind
oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintragungsblatt ist für die Beschei-
nigung des Eintragungsrechts spätestens bis Dienstag, 11. Februar 2025 bei der Gemeinde ein-
zureichen, in der die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwoh-
nung) oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht.

2. Bei der amtlichen Sammlungwerden bei den Gemeindeverwaltungen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die
amtliche Sammlung dauert drei Monate und startet am Mittwoch, 11. September 2024 und
endet amDienstag, 10. Dezember 2024.

Die Eintragungsliste für die Stadt Mannheim wird in der Zeit vom 11. September 2024 bis 10.
Dezember 2024 in den Bürgerservices für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. Es
gelten hierfür die folgenden Adressen und Öffnungszeiten:

Innenstadt/Jungbusch, K 7, 68159 Mannheim
Montag: 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr
Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.

Lindenhof, Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim
Montag: 08:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 18.00 Uhr

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.

Waldhof, Alte Frankfurter Straße 1-3, 68305 Mannheim
Montag: 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.

Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr Eintragungsrecht nur in der Ge-
meinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung ha-
ben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der Gemeinde eintragen, in der sie
sich gewöhnlich aufhalten. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungslis-
te kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort vorhandenen melderechtlichen An-
gaben feststellt, dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemein-
debediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige
sollten daher zur Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintragungsblatt ist nur, wer im Zeit-
punkt der Unterzeichnung im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
- mindestens 16 Jahre alt sind,
- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
- seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Wohnung (bei mehreren Wohnung-
en die Hauptwohnung) haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und
- nicht vomWahlrecht ausgeschlossen sind.VomWahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die
ihr Wahlrecht infolge Richterspruchs verloren haben.

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur einmal ausüben, folglich nur eine
Unterstützungsunterschrift leisten.

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungsliste kann nur persönlich und
handschriftlich geleistet werden.Wer nicht unterschreiben kann, aber dasVolksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzentwurf mit Begründung. Dieser wird
von den Vertrauensleuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Ein-
tragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei der Gemeinde im Eintragungsraum
zur Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Artikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), das zuletzt durch Artikel
2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.

2. In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt.
3. In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ ersetzt.
4. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes inWahlkreise für dieWahlen zumLandtag
von Baden-Württemberg

Nr., Name: Gebiet
1, Stuttgart I: Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch,
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen
2, Stuttgart II: Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Ober-
türkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen
3, Böblingen: Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen,
Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg,
Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt,
Weil im Schönbuch
4, Esslingen: Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen
am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen,
Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)
5, Nürtingen: Vom Landkreis Böblingen die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch; vom Landkreis
Esslingen die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck,
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden,
Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckar-
tenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlait-
dorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen
6, Göppingen: Landkreis Göppingen
7, Waiblingen: Vom Rems-Murr-Kreis die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Ker-
nen im Remstal, Korb, Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf,
Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach
8, Ludwigsburg: Vom Landkreis Böblingen die Gemeinde Weissach; vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen,
Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar,
Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an der Enz
9, Neckar-Zaber: Vom Landkreis Heilbronn die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Clee-
bronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaf-
fenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld; vom Landkreis Ludwigsburg die Gemeinden Af-
falterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhau-
sen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingers-
heim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Plei-
delsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim
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10, Heilbronn: Stadtkreis Heilbronn; vom Landkreis Heilbronn die Gemeinden Bad Friedrichshall,
Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundels-
heim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteins-
feld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher,
Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg,
Widdern, Wüstenrot
11, Schwäbisch Hall-Hohenlohe: Hohenlohekreis; Landkreis Schwäbisch Hall
12, Backnang-Schwäbisch Gmünd: Vom Ostalbkreis die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Bö-
bingen an der Rems, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggin-
gen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen,
Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten; vom Rems-Murr-Kreis die Gemeinden All-
mersbach imTal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an der
Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal
13, Aalen-Heidenheim: Landkreis Heidenheim; vom Ostalbkreis die Gemeinden Aalen, Adelmanns-
felden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am
Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tann-
hausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört
14, Karlsruhe-Stadt: Stadtkreis Karlsruhe
15, Karlsruhe-Land:Vom Landkreis Karlsruhe die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Le-
opoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linken-
heim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld,
Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen
16, Rastatt: Stadtkreis Baden-Baden; Landkreis Rastatt
17, Heidelberg: Stadtkreis Heidelberg; vom Rhein-Neckar-Kreis die Gemeinden Dossenheim, Edin-
gen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilves-
heim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim
18, Mannheim: Stadtkreis Mannheim
19, Odenwald-Tauber: Main-Tauber-Kreis; Neckar-Odenwald-Kreis
20, Rhein-Neckar: Vom Rhein-Neckar-Kreis die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim,
Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bar-
gen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckarge-
münd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau,
Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zu-
zenhausen
21, Bruchsal-Schwetzingen : Vom Landkreis Karlsruhe die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal,
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philipps-
burg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel; vom Rhein-Neckar-Kreis die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Ho-
ckenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen
22, Pforzheim: Stadtkreis Pforzheim; Enzkreis
23, Calw: Landkreis Calw; Landkreis Freudenstadt
24, Freiburg: Stadtkreis Freiburg im Breisgau; vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Ge-
meinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am
Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, Pfaffenweiler, Schall-
stadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau
25, Lörrach-Müllheim: Landkreis Lörrach; vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Gemein-
den Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim
am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Staufen im
Breisgau, Sulzburg
26, Emmendingen-Lahr: Landkreis Emmendingen; vom Ortenaukreis die Gemeinden Ettenheim,
Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim,
Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau,
Seelbach, Steinach
27, Offenburg: Vom Ortenaukreis die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach,
Berghaupten, Biberach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach,
Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ot-
tenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach,

Willstätt, Zell am Harmersbach
28, Rottweil-Tuttlingen: Landkreis Rottweil; Landkreis Tuttlingen
29, Schwarzwald-Baar: Schwarzwald-Baar-Kreis; vom Ortenaukreis die Gemeinden Gutach
(Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach
30, Konstanz: Landkreis Konstanz
31, Waldshut: Landkreis Waldshut; vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Gemeinden
Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler,
Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St.
Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt
32, Reutlingen: Landkreis Reutlingen
33, Tübingen: Landkreis Tübingen; vom Zollernalbkreis die Gemeinden Bisingen, Burladingen,
Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen
34, Ulm: Stadtkreis Ulm; Alb-Donau-Kreis
35, Biberach: Landkreis Biberach; vom Landkreis Ravensburg die Gemeinden Aichstetten, Aitrach,
Bad Wurzach, Kißlegg
36, Bodensee: Bodenseekreis; vom Landkreis Sigmaringen die Gemeinden Herdwangen-Schön-
ach, Illmensee, Pfullendorf, Wald
37, Ravensburg:Vom Landkreis Ravensburg die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argen-
bühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler,
Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgen-
zell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen,
Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg,
Wolpertswende
38, Zollernalb-Sigmaringen: Vom Landkreis Sigmaringen die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron,
Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leiber-
tingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sig-
maringendorf, Stetten am kalten Markt,Veringenstadt; vom Zollernalbkreis die Gemeinden Albstadt,
Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am
Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Wei-
len unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung:Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effizienzsteigerung der Arbeit des Land-
tags und gleichzeitig zur erheblichen Kostenreduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag
durch das neue Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass statt der bisher 154 Manda-
te die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.“

Mannheim, den 1. August 2024
Fachbereich Demokratie und Strategie, Geschäftsstelle des Kreisabstimmungsleiters

Öffentliche Bekanntmachung
Der Bebauungsplan Nr. 42.11.1 „Teiländerung Fahrlachgebiet – Ecke Schlachthofstraße /
Fahrlachstraße“ inMannheim-Schwetzingerstadt / Oststadt wird aufgestellt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 18.07.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
42.11.1 „Teiländerung Fahrlachgebiet – Ecke Schlachthofstraße/ Fahrlachstraße“ in Mannheim –
Schwetzingerstadt / Oststadt beschlossen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4
BauGB aufgestellt.
Der Bebauungsplan Nr. 42.11.1 „Teiländerung Fahrlachgebiet – Ecke Schlachthofstraße/ Fahrlach-
straße“ in Mannheim – Schwetzingerstadt / Oststadt ersetzt nach seinem Inkrafttreten in seinem
Geltungsbereich den bestehenden Bebauungsplan Nr. 42.11 „Fahrlachgebiet“ vom 08.04.1983.
Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

genordet, ohne Maßstab

Eine sich aus städtebaulichen Erfordernissen ergebende Anpassung des Geltungsbereiches bleibt
vorbehalten.
Ziel und Zweck der Planung
Auf dem Gelände sollen die Voraussetzungen für den nachhaltigen und innovativen, öffentlichen
Nahverkehr von Bussen in Mannheim geschaffen werden. Der Bebauungsplan umfasst das künftige
Depot für ca. 100 Elektrobusse, Werkstätten, Büronutzung sowie der notwendigen Infrastruktur.
Durch die räumliche Nähe des Plangebietes zu den Bestandseinrichtungen des Nahverkehrsbetrie-
bes können hier Betriebsabläufe künftig optimiert organisiert werden.
Durchführung der frühzeitigenBeteiligung derÖffentlichkeit gemäß § 3Absatz 1Baugesetz-
buch (BauGB)
Die Planunterlagen können vom 12.08.2024 bis einschl. 13.09.2024 im Internet unter folgendem
Link eingesehen werden: https://www.mannheim.de/bauleitplanung
Zudem besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen im Technischen Rathaus,
Glücksteinallee 11, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr (Auslegung im Foyer).
Äußerungen zur Planung sollen während des Auslegungszeitraums, elektronisch als E-Mail an
61.bauleitplanung@mannheim.de übermittelt werden. Äußerungen können auch schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung,
Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim abgegeben werden. Im Falle einer Niederschrift sowie für per-
sönliche Rückfragen ist eine vorherigeTerminvereinbarung erforderlich (Telefonnummer 0621/293-
7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes konkretisieren und hierdurch
die Zulässigkeit eines Vorhabens planungsrechtlich beeinflussen, können ebenfalls beim Fachbe-
reich Geoinformation und Stadtplanung eingesehen werden.
Mannheim, 01.08.2024
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM
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1PharmaSGP GmbH, Fachinformation des Arzneimittels „Spalt Forte“ beschreibt die doppelt so schnelle Aufnahme des Wirkstoffs Ibuprofen vom menschlichen Körper; Stand der Information: Januar 2022. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen 
werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-   online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Arthroseschmerzen
schnell bekämpfen

Das hilft doppelt so schnell1 im Vergleich zu klassischen Schmerztabletten

Schnellere Schmerzlinde-
rung bei Gelenkbeschwer-
den? Ja, das geht: mit dem 
deutschen Qualitätsprodukt 
Spalt Forte (rezeptfrei, Apo-
theke). Wir klären auf, was 
dahintersteckt und was das 
Arzneimittel mit füssigem 
Ibuprofenkern so besonders 
macht.

Arthrose ist die weltweit 
häufgste Gelenkerkrankung. 
Wenn sich der Knorpel abbaut 
und die Knochen aufeinander 
reiben, kommt es zu Entzün-
dungen im Gelenk, die äußerst 
schmerzhaf sein können. Be-
trofene benötigen daher eine 
schnelle Schmerzlinderung. 

Arthrose – 
die wichtigsten Fakten

Arthrose gilt als eine Ver-
schleißkrankheit der Gelen-
ke, bei der sich der Knorpel an 
den Gelenken abnutzt. Dieser 
Knorpel bildet eine Schutz-
schicht, die verhindern soll, 
dass die Knochen aneinander 
reiben. Nutzt sich der Knorpel 
ab, reiben schließlich die Kno-
chen ungeschützt aneinander. 
Dies führt zu Entzündungen, 
die wiederum Schmerzen ver-
ursachen. Arthrose beginnt 
außerdem in vielen Fällen da-

mit, dass sich die Gelenke z. B. 
in der Hüfe oder im Knie steif 
anfühlen oder anschwellen. 

Doppelt so schnell1 – dank 
füssigem Ibuprofenkern

Mit Spalt Forte haben Wis-
senschafler eine Flüssigkapsel 
entwickelt, mit der Arthrose  -
Betrofene eine schnellere 
Schmerzlinderung erzielen 
können und die schmerzstil-
lende Wirkung dabei über 
mehrere Stunden anhalten 
kann. Das innovative Arznei-
mittel bietet, als Vorreiter in 

Europa, 400 mg Ibuprofen in 
einer speziellen patentier-
ten Flüssigkapsel an, wel-
che durch den besonderen 
füssigen Ibuprofenkern in 

der Kapsel einen deutlich 
schnelleren Wirkeintritt lie-
fert. Das Ergebnis: Spalt Forte 
wird doppelt so schnell1 vom 
Körper aufgenommen wie 
herkömmliche Ibuprofen  -
Schmerztabletten. Damit 
nicht genug – das rezeptfreie 
Arzneimittel reduziert nach-
weislich entzündlich-     sowie 
schwellungsbedingte Schmer-
zen. Spalt Forte hilf nicht nur 
bei leichten, sondern auch bei 
mäßig starken Schmerzen.

Im Netz fndet man inzwi-
schen zahlreiche positive Er-
fahrungen von begeisterten 
Anwendern, so berichtet eine 
Anwenderin beispielsweise: 
„Ich nehme immer dieses Prä-
parat, wenn ich eine Schmerz-
tablette benötige. Durch den 
Flüssigwirkstof wirken sie 
schneller als andere Präpara-
te. Und sie sind für mich gut 
verträglich.“ (Lisa M.)

Exklusiver Tipp für Sie

Jetzt Spalt Forte 

auf pureSGP.de

bestellen und bis 

zu 20 % sparen!

*gilt beim Kauf von mehreren Packungen

bis zu
20 %sparen*

Wertvoller Nährstoff- Komplex 
begeistert Männer

Je älter Man(n) wird, desto wich tiger ist 

es, den Körper mit speziell abgestimm-

ten Nährstoffen zu versorgen. Genau 

deshalb haben Experten Neradin aktiv

entwickelt – eine kraftvolle Formel, 

die auf die besonderen Bedürfnisse 

des Mannes zugeschnitten ist, um ihm 

in intimen Momenten mehr Sicherheit 

zu geben.

Neradin aktiv enthält roten Ginseng -

Extrakt, der in der tradi tionellen 

Pflanzen kunde als belebendes Stär-

kungsmittel bekannt ist, sowie eine 

einzigartige Kom bination aus spezifi-

schen Nährstoffen: Zink zur Aufrecht-

erhaltung eines normalen Testosteron-

spiegels und Selen für eine normale 

Sperma togenese.  Zusätzlich trägt Ma-

gnesium zu einer normalen Muskel-

funktion und  einem normalen 

Energiestoff wechsel bei, während Fol-

säure einen normalen Homocystein- 

Stoff  wechsel unterstützt.  Neradin 

aktiv ist in Apotheken oder  online 

erhältlich.

„Mit der ersten Packung
kam tatsächlich wieder

einiges in Schwung.“
(Georg T.)

Ihr Weg zu 

männlicher Stärke

Für Ihre Apotheke: 

Neradin aktiv
(PZN 16809560)

Neradin aktiv
Der Manneskraft- Booster

(Name geändert)
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